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Gesetz 
zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung 

in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Landarztgesetz Nordrhein-Westfalen -
LAG NRW) 

Vom 18. Dezember 2018 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung 

in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Landarztgesetz Nordrhein-Westfalen -
LAG NRW) 

§1 

Zielsetzung 

Dieses Gesetz dient der Sicherstellung der hausärztli
chen Versorgung in unterversorgten und von Unterver
sorgung bedrohten Gebieten des Landes Nordrhein
Westfalen (Land). 

§2 

Zulassung 

Bewerberinnen und Bewerber im Studiengang Medizin 
an den Hochschulen in der Trägerschaft des Landes kön
nen im Rahmen der Vorabquote gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Staatsvertrages über die Errich
tung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzu
lassung, veröffentlicht als Anlage zum Gesetz zur Ratifi
zierung des Staatsvertrags über die Errichtung einer ge
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 5. 
Juni 2008 vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710), zu
gelassen werden, wenn sie 

1. ihre besondere fachliche und persönliche Eignung zur 
hausärztlichen Tätigkeit in einem strukturierten Aus
wahlverfahren gegenüber der zuständigen Stelle nach 
Maßgabe der Regelungen der §§ 5 und 6 nachgewie
sen haben und 

2. sich durch den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrages dem Land gegenüber verpflichtet haben, 

a) nach Abs~hluss <:Ies Studiums eine Weiterbildung 
zu absolvieren, die nach § 73 Absatz la des Fünf
ten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Kran
kenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. August 2017 
(BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, zur Teil
nahme an der hausärztlichen Versorgung berech
tigt, und 

b) nach Abschluss der Weiterbildung eine vertrags
ärztliche Tätigkeit aufzunehmen und für eine 
Dauer von zehn Jahren in den Bereichen auszu
üben, für die das Land im Zusammenwirken mit 
den Kassenärztlichen Vereinigungen einen beson
deren öffentlichen Bedarf festgestellt hat. 

Die Einhaltung der Verpflichtungen nach Satz 1 Num
mer 2 wird mit einer Vertragsstrafe nach Maßgabe des 
§ 4 abgesichert. 

§3 

Besonderer öffentlicher Bedarf 

Ein besonderer öffentlicher Bedarf im Sinne des § 2 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b besteht wenn Sach
gründe die Pr:ognose rechtfertigen, dass in'den in§ 1 ge
nannten Gebieten mehr Hausärztinnen und Hausärzte 
benötigt werden als sich dort für eine hausärztliche Tä
tigkeit entscheiden werden. 

§4 
Vertragsstrafe 

(1) Bewerberinnen und Bewerber verpflichten sich in 
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu einer Strafzah
lung in Höhe von 250 000 Euro, wenn sie einer ihrer Ver
pflichtungen gemäß 
§ 2 Satz 1 Nummer 2 nicht oder nicht unverzüglich 
nachkommen. 

(2) Die zuständige Stelle kann auf Antrag bei der Erfül
lung der Verpflichtungen gemäß § 2 Satz 1 einen Auf
schub gewähren oder auf die Strafzahlung gemäß Ab
satz 1 Satz 1 ganz, teilweise oder zeitweise verzichten 
wenn ansonsten eine besondere Härte eintreten würde'. 
Eine besondere Härte nach Satz 1 liegt vor, wenn in der 
Person liegende besondere soziale, gesundheitliche oder 
familiäre Gründe die Erfüllung der Verpflichtung unzu
mutbar erscheinen lassen. 

§5 
Auswahlverfahren 

(1) Die zuständige Stelle trifft die Auswahl unter den 
Bewerberinnen und Bewerbern, falls die Anzahl von In
teressenten die Zahl der Studienplätze, die aufgrund der 
Quote gemäß§ 2 Satz 1 zur Verfügung stehen, übersteigt. 

(2) Die Vergabe der Studienplätze im Auswahlverfahren 
nach Absatz 1 richtet sich nach 

1. der in der Hochschulzugangsberechtigung ausgewie
senen Qualifikation (Durchschnittsnote), 

2. dem Ergebnis eines strukturierten fachspezifischen 
S tudierfähigkei tstests, 

3. der Art und Dauer einer einschlägigen Berufsausbil
~ung, Berufstätigkeit oder praktischen Tätigkeit, die 
uber die besondere Eignung für den Studiengang Hu
manmedizin Aufschluss geben können, sowie 

4. einem strukturierten Auswahlgespräch. 

Dabei ist sicherzustellen, dass keinem der Kriterien ein 
wesentlich überwiegender Einfluss zukommt. 

(3) Die Teilnahme am strukturierten Auswahlgespräch 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird von der Rangfolge 
der Bew~rbermnen und Bewerber abhängig gemacht, die 
durch die Anwendung der Kriterien nach Absatz 2 
Satz 1 Nummern 1 bis 3 und Satz 2 bestimmt wird. 

§6 
Verordnungsermächtigung 

Das Nähere zu den Verpflichtungen gegenüber dem Land 
und ihrer Durchsetzung gemäß § 2 Satz 1 Nummer 2, 
Satz 2 und § 4, zur Bedarfsfeststellung gemäß § 3, zum 
Bewerbungsverfahren und zum Auswahlverfahren ge
mäß § 5 einschließlich der näheren Gewichtung der Aus
wahlkriterien sowie zur Bestimmung der zuständigen 
Stelle regelt das für Gesundheit zuständige Ministerium 
i~ ~inv~rnehmen mit dem für Wissenschaft zuständigen 
Mmistermm und dem für Finanzen zuständigen Ministe
rium durch Rechtsverordnung. 

§7 
Berichtspflicht 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2021 über die Erfahrungen mit diesem Gesetz. 

§8 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 
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Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration 

Dr. Joachim S t a m p 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p er 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Laum an n 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Ursula Heine n - E s s er 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isabel Pfeif f er - Po e n s gen 

- GV. NRW. 2018 S. 802 

Gesetz 
zur Änderung haushaltswirksamer 

Landesgesetze 
(Haushaltsbegleitgesetz 2019) 

Vom 18. Dezember 2018 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 
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Gesetz 
zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze 

(Haushaltsbegleitgesetz 2019) 

Artikel 1 
Änderung der Landeshaushaltsordnung 

Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 94) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

1. In§ 14 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „An
gestellten und der Arbeiterinnen und Arbeiter" 
durch die Wörter „Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer" ersetzt. 

2. Dem§ 17 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

,,(7) Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Wider
ruf im Vorbereitungsdienst sind nach Besoldungs
gruppe und Amtsbezeichnung im Haushaltsplan aus
zubringen. Die in den Erläuterungen zum Haushalts
plan vorgesehenen Zahlen für die Einstellung von 
Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorberei
tungsdienst sind verbindlich." 

3. In § 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a werden die 
Wörter „Vergütungen der Angestellten und Löhne 
der Arbeiterinnen und Arbeiter" durch die Wörter 
,,Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer" ersetzt. 

4. In§ 21 Absatz 2 werden die Wörter „Angestellte oder 
Arbeiterinnen und Arbeiter" durch die Wörter „Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer" ersetzt. 

5. In § 37 Absatz 4 wird die Angabe „25.000 Euro" 
durch die Angabe „25 000 Euro" ersetzt. 

6. § 48 wird aufgehoben. 

7. In § 52 Satz 4 werden die Wörter „Angestellte und 
Arbeiterinnen und Arbeiter" durch die Wörter „Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer" ersetzt. 

8. § 95 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 6 Absatz 2, Satz 2 Datenschutzgesetz Nord
rhein-Westfalen gilt entsprechend." 

b) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

,,Die am automatisierten Verfahren auf Abruf be
teiligten Stellen haben die nach Artikel 24, 25 
und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum frei
en Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtli
nie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72) erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen." 

9. § 100 wird aufgehoben. 

10. In § 112 Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz 
eingefügt: 

,,Soweit die NRW.BANK Beteiligungen an privat
wirtschaftlichen Unternehmen eingeht in Erfüllung 
ihres Förderauftrags nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes 
über die NRW.BANK vom 16. März 2004 (Artikel 1 
des Gesetzes zur Umstrukturierung der Landesbank 
Nordrhein-Westfalen zur Förderbank des Landes 
Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Ge
setze vom 16. März 2004 - GV. NRW. S. 126), das zu
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 
2012 (GV. NRW. S. 636) geändert worden ist, ist nur 
§ 111 Absatz 1 und 2 anzuwenden." 

20320 
Artikel 2 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Die Anlage 2 (Landesbesoldungsordnung B) des Landes
besoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, 
ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 400) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 2" 
werden nach den Wörtern „Leitende Direktorin, Lei
tender Direktor 1l" die Wörter ,, - als die ständige Ver
tretung der Finanzpräsidentin oder des Finanzpräsi
denten - " eingefügt. 

2. In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 3" 
wird bei den Wörtern „Finanzpräsidentin, Finanzprä
sident 2l" die Angabe „ 3l" hinzugefügt. 

3. Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 4" wird 
wie folgt geändert: 

a) Nach den Wörtern „Direktorin, Direktor des Mate
rialprüfungsamts" werden die Wörter „Finanzprä
sidentin, Finanzpräsident 1l 21" eingefügt. 

b) Nach den Wörtern 

aa) ,,des Hauptgeschäftsführers -" und „Arns
berg" wird die Angabe „1l" jeweils durch die 
Angabe „2l',' 

bb) 

cc) 

dd) 

Münster" und Lippe" die Angabe 2l" je-
~eils durch die A~gabe „3l',' " 

„als Leitung einer Abteilung -" die Angabe 
,, 3l" durch die Angabe „ 4l',' 

„einem in Besoldungsgruppe B 7 eingestuften 
Beamtin oder Beamten - " und „ vorhanden ist 
-" die Angabe „4l" jeweils durch die Angabe 
„5l" und 

ee) ,,Hochschule der Polizei" die Angabe „5l" durch 
die Angabe „ 61" 

ersetzt. 
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